Schriftliche Prüfung Sozialversicherungsrecht III (WS 2005/06):

Berufliche Vorsorge

Prüfung vom 25. Juli 2006 (Prof. Gabriela Riemer-Kafka)

Sachverhalt

Rolf Türler, Jahrgang 1982, war in seiner Kindheit in psychiatrischer Behandlung wegen einer schizoiden Persönlichkeitsstörung. Nach Lehrabschluss als kaufmännischer Angestellter bei der Bank Basurca AG setzte er seine Arbeit ein halbes Jahr bei der Versurica AG, einer Tochtergesellschaft des nämlichen Konzern, fort. Er entschliesst sich, weil noch seine Jugend etwas geniessen zu wollen, für eine Auszeit bei seinen Verwandten in Italien. Ein Jahr später kehrt er in die Schweiz zurück und findet eine 100%-Stelle bei der Verlags&Druck-AG. Ohne erkennbaren äusseren Anlass bleibt er noch während der Probezeit, ohne sich abzumelden oder zu kündigen, der Arbeit fern und verschwindet wieder, diesmal nach Frankreich. Weil er knapp bei Kasse ist, kehrt er auf die Festtagszeit zurück und kann glücklicherweise bei Orell Füssli-Buchhandlung über die Weihnachtszeit arbeiten und wird anschliessend an die Firma Stocker-Buchbinderei weiterempfohlen. Dort wird ihm jedoch wegen ungenügender Arbeitsleistung und den vielen, teilweise auch längeren Absenzen auf den 30. Juni 2003 gekündigt. Er meldet sich beim RAV und stempelt, fühlt sich aber aufgrund der wiederholten Absagen auf Bewerbungsschreiben und dem Zuhausesitzen immer mehr unfähig, sein Leben selbständig zu meistern.

Nachdem er sich auch bei der Invalidenversicherung angemeldet hat, wird ihm per 1. Juli 2004 auf Grund eines psychiatrischen Gutachtens eine volle IV-Rente zugesprochen. Am 20. März 2006 wird Rolf Türler durch einen Selbstunfall mit seinem Auto aus dem Leben gerissen. Er hinterlässt seine Mutter, ein Kind und eine Freundin. Letztere hatte er kurze Zeit zuvor bei sich aufgenommen, unter Erlass eines Beitrags an die Wohnungsmiete.

Fragen:

1. a.
Die Basurca AG und Versurica AG sind bei der Sammelstiftung des Konzerns angeschlossen. Muss Herr Türler nach seinem Lehrabschluss die Vorsorgeeinrichtung wechseln?

    b.
Worin unterscheidet sich eine Sammelstiftung von einer gewöhnlichen Vorsorgeeinrichtung?

c.   Nennen Sie drei Vorteile einer Sammelstiftung (in Stichworten).

2.
Bei welchen Vorsorgeeinrichtungen war Rolf Türler in chronologischer Folge versichert?

3. a.
Hat Rolf Türler Anspruch auf eine Invalidenrente der 2. Säule und welcher Vorsorgeeinrichtung gegenüber?

b.  Wie berechnet sich die Invalidenrente der 2. Säule?


4.
Mutter, Kind und Freundin machen auf Grund der neu ins Reglement eingeführten Begünstigtenordnung (Art. 20a Abs. 1 lit.a und lit.b BVG) Anspruch auf Hinterlassenenleistungen geltend, wobei das Reglement bestimmt, dass Eltern nur bis zu ihrer gesetzlichen Altersgrenze berechtigt sind. Wer von den Dreien  hat Anspruch auf Hinterlassenenleistungen. Können sie auch einen Viertel als Kapitalauszahlung verlangen?
